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Feuerpolizeiordnung der Gemeinde Urnâsche n.

Daselbst. 1841. 12.

Feuerpolizeiordnung der Gemeinde Schwell«
brunn. Daselbst. 1841. 8.

Amtliche Erlasse/ auf deren einfache Anzeige wir uns be-

schränken.

.V. 5. tp. Iâ D/°. October-
befft »341. LtuttZurt, 1841- 3-

Der Herausgeber widmet in diesem Hefte anderhalb Seiten
dem Schulwesen in Außerrohdcn. Wo er von der Cantonsschulc
spricht/ fragt er: „Wäre es denn den gebildeten und einfluß.
„reichen Männern des Landes nicht möglich, der LandeSge-
„metnde begreiflich zu machen, daß sie im Interesse Aller die

„Fonds zu einer Cantonsschule von etwa e Classen (to —
„Jahren) mit s studirtcn Lehrern votiren sollte? An Geld fehli
„es ja dem Ländchen nicht."

Der Klosterartikel in der Bundesurkunde.
Geschichte desselben aus den Abschieden der Tagsatzung und dem

außerrohdischen Instructions-Protokoll.
(Schluß.)

Die Instruction, auf welche sich der Gesandte berief, war
vom 3. März. Es hatten nämlich die Urcantone schon vor
den Schritten des päpstlichen Nuntius auf Bestimmungen

zu Gunsten der Klöster angetragen, ohne daß jedoch die

Sache in der Tagsatzung zur Sprache gebracht wurde, be-

vor der Nuntius seine Note an die Bundesbehörde richtete.
Jener Antrag hatte den großen Rath von Außerrohden zu

folgender Instruction veranlaßt: °)

°) Wer sich an die damaligen Zeiten erinnert, kann diese klo-
Serfreundliche Instruction kaum auffallend finden. Bei dem
Widerstand mehrer alten Stände gegen die Anerkennung
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"Auch wir sind geneigt, den fernern Bestand der Klöster,
»die Sicherheit ihres Eigenthumes schützen zu helfen, und

"billigen den Vorschlag der drei Urcantone. Im Falle sich

«ergebender Schicklichkeit mag U. Ehrengesandtschaft die Frage
„über den Anstand mit I. R. wegen den oberhcrrlichen
«Rechten der Klöster Grimmenstein und Wonnenstein zur
"Sprache bringen und unsere daherigen Ansprüche bestens

"vertheidigen.«
Kehren wir nun in den Tagsatzungsabschied zurück.

Nach geschlossener Umfrage ergab sich bei der Abmehrung
folgendes Resultat:

Mit fünfzehn Stimmen, nämlich mit denjenigen der Stände

Uri, Schwitz, Unterwalden, Lucern, Glarus, Zug, Bern,
Solothurn, Basel, Schaffhausen, Appenzell, Graubünden,
Argau und Tcssin, wurde grundsätzlich der Commissionalan»

trag angenommen ").
St. Gallen und Wadt obne^Inüruction. sowie Thurgau,

nahmen den Antrag sà rekereiàin. Das Votum von Zü-
rich erscheint weiter unten.

der neuen Canton- hielt eS äußerst schwer, einen neuen
Bundesvertrag zuwegezubringen, und da war es natürlich/
daß man die katholische Geistlichkeit bei ihrem bedeutenden
Einflüsse in mehren Cantonen durch etwelche Willfährigkeit
zu gewinnen suchte. Die Absicht, eS bis zu einem Artikel
in der BundeSacte zu treiben, scheint anfänglich nicht aus-
gesprochen worden zu sein. Vielleicht war man auch desto

willfähriger, weil die Klöster zur Sprengung der in den
demokratischen Cantonen so verhaßten Helvelik kräftigen
Beistand geleistet hatten.
Interessant und den meisten unserer Leser ohne Zweifel
unbekannt ist ein anderer JnstructionSartikel vom 3. März
t8l», der so lautet: „Zukünftiger Ausweichung des Verfalls
„unserer Cantonalstimme bei ungleichen Jnstrnctionen und
„Ansichten wünschen wir, daß die Stimme desjenigen
„CantonstheilS geltend erklärt werde, der den
„ersten Gesandten giebt."

»«) S. lös.
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Daß der Grundsatz durch die Bundesverfassung selbst auS-
gesprochen werde, wurde unter Vorbehalt der Ratification
erkannt von den Ständen Uri, Schwitz, Unterwalden, Lu-

cern, Glarus, Zug, Bern, Freiburg, Solothurn und Tes-
sin, — dann Basel und Schaffhausen, welche sich den er-
stern in Rücksicht aus den großen Werth, den die dem ka-
tholischen Glaubensbekenntnisse zugethanen Cantone auf die

Aufnahme dieses Artikels in den Bundcsvertrag setzen, an-
schloßen, — also mit zwölf Stimmen. Die Gesandtschaft
von Graubünden wollte den Entscheid ihrer Regierung an-
heimstellen, ob der Grundsatz in der Bundesverfassung, oder
in den Cantonalverfassungen, oder aber in einem Concordat
ausgesprochen werden solle. — Für das einfache Referen-
dum erklärten sich St. Gallen und Wadt. Appenzell-Außer-
rohden und Argau wollten die Aussprechung des Grundsatzes
zum Gegenstand eines verbindlichen Concordâtes machen, da,
her die Gesandtschaft von Argau sich gegen die Aufnahme
desselben in die Bundesurkunde erklärte und die Souverai»
netät ihres Standes verwahrte. Ebenso verwahrte die Ge-
sandtschaft von Thurgau wiederholt die Souverainetätsrechte
ihres Cantons. Die Gesandtschaft von Zürich war beauf«

tragt, den Fortbestand des in ihrem Canton gelegenen Klo-
sters Rheinau, solange dessen ökonomischen Kräfte hinreichen,
concordatsweise der katholischen Eidgenossenschaft zuzusichern;
da aber ein anderer Weg eingeschlagen wurde, so behielt
sich der Canton Zürich lediglich seine Convem'enz vor. Der
Gesandte von Jnnerrohden war abwesend.

Am 26. Mai fielen folgende nachträgliche Aeußerungen
über den am vorhergehenden Tag erfolgten Beschluß, die
Eristenz der Klöster betreffend, in Las Protokoll.

So geneigt der Canton Appenzcll A. Rh. ist, den Fort-
bestand der Klöster und derselben Eigenthum zu sichern, so

wenig kann er eine Verpflichtung in die Bundesacte auf-
nehmen und dieselbe beschwören, deren Ausdehnung unbekannt
ist und die willkührlich ausgelegt werden kann; er kann, als
ein dem reformirten Glaubensbekenntnisse zugethaner Stand,
bei aller Achtung, die er gegen die römischkatholische Kirche
hat, keine päpstlichen Gesetze und deren Handhabung be,

schwören.
Zur Beruhigung der löblichen Stände reformirter Religion

trägt die Gesandtschaft von Uri kein Bedenken, die Erläu-

") Fctzer und Hürner.
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terung zu Protokoll zu geben, daß sie unter dem Wort:
,/kanonischen Existenz der Klöster// nichts Anderes verstehe,
als daß der Fortbcstand der Klöster in dem Sinne gesichert
bleibe, daß keines ohne förmliche Einwilligung des Papstes
aufgehoben, noch abgeändert werden möge.

Die Gesandtschaften von Glarus und Basel erklären ihrer-
seits, daß sie bei ihrem am 27. Mai abgegebenen Votum
die Worte »kanonische Existenz der Klöster» bestimmt in
dem Sinne angenommen haben, wie solche vom Stand Uri
erläutert worden sind.

So wurde dann der Artikel, wie wir ihn oben mitgetheilt
haben, durch die Mehrheit der Stimmen in die erste Re-
daction des Entwurfs eines Bundesvertrags aufgenommen
und den Ständen mitgetheilt. Der große Rath in Außer-
rhoden instruirte den 19. August 1814, daß das Wort »ka-
nonisch,/ weggelassen, der Artikel aber im übrigen genehmigt
werde. Ganz im gleichen Sinne lautete der Vorschlag der

von der Tagsatzung niedergesetzten Commission, welche die
Voten der verschiedenen Cantone über jenen Entwurf zu
erwahren und dabei zu unteriuckcn hatten, ob und durch
welche Mittel von Seite der Bündesbehördc eine Vereinigung
unter den Ständen erzielt werden könne

Als sodann den 5. August der in diesem Sinne veränderte
Artikel an die Abstimmung gebracht wurde, wollten die
Stände Uri, Schwitz, Untcrwaldcn, Lucern, Zug, Solothurn,
Tcssin und Appenzell I. Rh. das Wort »kanonisch» beide-
halten wissen, sowie hingegen die Stände Zürich, Glarus,
Schaffhauscn, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau,
Wadt und Appenzell A. Rh. die Weglassung desselben be-

gchrten. Bern, Freiburg und Basel nahmen beide Ansichten
aà rL-kerei'.cìllra.

Die Freunde des streitigen Wortes ließen es in der Folge
stillschweigend selber fallen. Den 16. August 1814 kam der

Artikel, wie er jetzt lautet, in den neuen Bundescntwurf,
und bei allen weitern Discussionen anderer Punkte blieb dieser
von aller Opposition verschont und ging also in den défini-
tiven Bund über.

Wie werden wir desselben los werden?

") Sie beßund aus den H.H. Rüttimann, Wieland/ von Flue,
Zellwegcr und FinSlcr.
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